
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Bilingual School Munich 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYGIENEKONZEPT 

 
 
 
 
 
 
 

AHA-Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken 
 
 

 1,5m Abstand halten, auf Körperkontakt verzichten (z.B. persönliche 

Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln) 

 Händehygiene einhalten (v. a. gründliches Waschen der Hände), Husten- und 

Niesregeln  beachten, gemeinsame  Nutzung von Gegenständen vermeiden  

bzw. nach Benutzung reinigen (z. B. Maus und Tastatur von Computern) 

 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen (verpflichtend für alle Personen auf 

dem gesamten Schulgelände außer am Sitz- und Arbeitsplatz im Klassenraum) 

 In geschlossenen Räumen für Frischluft sorgen 

Einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorbeugen 

Bei Personen mit Grunderkrankungen Möglichkeiten besondere Maßnahmen prüfen. 

Smartphones mit aktivierter Corona-Warn-App stumm schalten (verbleiben während 

des Unterrichts in der Schultasche) 



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend dem Rahmen-Hygiene-Plan für bayerische Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREI – STUFEN - PLAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Zeitlich begrenzt Maskenpflicht auch im Unterricht in der ersten 
Schulwoche. 

 
 Drei-Stufen-Plan mit dem Ziel auch bei sich verschlechternder Infektionslage 

möglichst lange Präsenzunterricht zu ermöglichen: 
 

1. Regelbetrieb unter Hygieneauflagen bei einer 7-Tage-Inzidenz 
bis 35 (Schwellenwert von infizierten Personen pro 100.000 
Einwohnern im Landkreis) 

2. (Für Grundschulen nicht relevant) 
3. Einführung eines Mindestabstands von 1,5m im Klassenzimmer 

bei einer 7-Tage-Inzidenz ab 50 (Grenzwert für die Teilung von 
Klassen und den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht) 

 
 Für eine rasche Umstellung auf einen möglichen Hybridunterricht hat die 

Schule ein Konzept mit folgenden Kernelementen entwickelt: 
 

1. Die Gestaltung des Distanzlernens und die Teilnahme am Online 
Unterricht werden verbindlich geregelt 

2. Die Interaktion von Schülern und Lehrkräften bleibt intensiv und 
regelmäßig 

3. Regeln für das Kommunikationsverhalten werden festgelegt. 

 
 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelungen im Rahmen-Hygieneplan für bayerische Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORGEHEN BEI (MÖGLICHER) 

ERKRANKUNG 

 
 

 

 

 

Personen dürfen die Schule nicht betreten, wenn sie: 

 Mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen 

 In Kontakt zu einer infizierten Person stehen, oder bei denen seit dem letzten 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind 

 Die einer sonstigen Quarantäne Maßnahme unterliegen 

Vorgehen bei  Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen: 

 Bei leichten, neu auftretenden Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher 

Husten) ohne Fieber ist ein Schulbesuch möglich. 

 Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- und 

Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen 

nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist in Stufe 1 und 2 

erst möglich, nachdem die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei 

(bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. 

 Der fieberfreie Zustand muss 36 Stunden betragen. 

 Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst nach 

Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests 

möglich. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend dem Rahmen-Hygieneplan für bayerische Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORGEHEN BEI AUFTRETEN EINES 

BESTÄTIGTEN FALLES EINER 

COVID-19-ERKRANKUNG 

 

 

 

 

 Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei 

einer Schülerin bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für 

vierzehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch 

das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Alle Schülerinnen und Schüler 

der Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach 

Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. 

 

 

 Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene 

Schülerinnen und Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu 

leisten. Sie müssen sich in Quarantäne begeben und dürfen keinen 

Präsenzunterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder weitere 

Lehrkräfte eine vierzehntätige Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das 

zuständige Gesundheitsamt je nach Einzelfall. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist zu beachten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGEN EINER MUND – NASEN - 

BEDECKUNG 

 

 

 

 

 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss  Mund und Nase vollständig bedecken 

 Am Sitzplatz im Klassenraum, bei  Musik und Sport sowie zum Essen und 

Trinken darf die Maske abgenommen werden 

 Gesichtsvisiere, Ventilmasken, Multifunktions- und Halstücher sind nicht 

zulässig 

 Sollte jemand ihre / seine Maske vergessen haben, bitte umgehend bei der 

Klassleitung, bei  Ms Elena oder Ms Claudia eine Ersatzmaske abholen 

Auf sachgerechte Handhabung und Reinigung achten, vor allem: 

 Soll sie an den Rändern bündig anliegen 

 Soll man Berührungen soweit wie möglich vermeiden 

 Soll sie richtig und regelmäßig gereinigt und an einem sauberen Ort 

aufbewahrt werden. 

 Soll sie – je nachdem wie feucht sie ist – 2-3x täglich gewechselt werden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entscheidend sind die Art und Dauer des Lüftens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGELMÄßIGES LÜFTEN 

 

 

 

 

 

 

Alle Balkontüren,  Terrassentüren und Fenster soweit wie möglich für 

mindestens 5 Minuten öffnen und zwar: 

 Vor Unterrichtsbeginn 

 Während des Unterrichts alle 20 Minuten 

 In jeder Pause 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich  

Grundsätzlich während des Unterrichts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOILETTENBENUTZUNG 

 

 

 

 

 

 

Toiletten sollen grundsätzlich während des Unterrichts aufgesucht werden. 

 In den Toiletten dürfen sich max. 3 Personen aufhalten 

 Bitte die Hinweise zum Händewaschen beachten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehrkräfte gehen mit gutem Beispiel voran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEHRKRÄFTE 

Tragen einer Mund – Nasen – Bedeckung 

 In den ersten beiden Wochen des Schuljahres auf dem gesamten 

Schulgelände für alle erwachsenen Personen, d.h. auch im 

Lehrerzimmer 

 Im weiteren Verlauf des Schuljahres mit folgenden Ausnahmen für 

die Lehrkräfte: 

o Im Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den 

Schülerinnen und Schülern 

o Im Lehrerzimmer, wenn der entsprechende Abstand 

eingehalten werden kann 

o Bei Sportlehrkräften der Ort des jeweiligen Sportunterrichts 

 Begrenzung des Aufenthalts im Lehrerzimmer,  alternativ Aufenthalt 

im Freien 

 Regelmäßiges Lüften des Lehrerzimmers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINIGUNG DES SCHULGEBÄUDES 

 

 

 

 Regelmäßige Oberflächenreinigung 

 Routinemäßige Flächendesinfektion 

 Hygiene im Sanitärbereich 


